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Sehr geehrte Damen und Herren

In diesem Leitfaden finden Sie wichtige Hinweise und Tipps, welche Ihnen das Ausfüllen der Formulare
für die Jahresabrechnung 2009 mit unserer Ausgleichskasse erleichtern. Wir empfehlen Ihnen, zuerst
die Zusatzformulare (Lohnbescheinigung und Absenzentschädigungen) auszufüllen. Die Totalbeträge
sind auf das Hauptformular «Abrechnung 2009» zu übertragen.

Sie erhalten folgende Unterlagen:

AHV-/Familienausgleichskasse
� Lohnbescheinigung AHV
� Abrechnung 2009 mit Absenzentschädigungen auf der Rückseite
� Antwortadressen

PV-PROMEA + Pensionskasse Optik/Photo/Edelmetall (2. Säule)
� Leitfaden
� Lohnliste

Wichtig!

� Die Formulare sind bis spätestens 18. Januar 2010 einzureichen.
� Betriebe ohne AHV-pflichtige Löhne im Jahre 2009 haben die Lohnbescheinigung und die Abrechnung

ebenfalls zurückzusenden mit dem Vermerk, dass keine Löhne ausbezahlt worden sind.
Es sind nur Originaldokumente versehen mit Datum, Firmenstempel und Unterschrift
einzureichen. Nicht unterschriebene oder unleserliche Lohnbescheinigungen müssen wir Ihnen zur
Nachbesserung zurücksenden.

Gesetzliche Verzugszinsenregelung
Verzugszinsen sind zu fordern:
� wenn sich die Erfassung der Jahresabrechnung aufgrund verspätet eingereichter Unterlagen verzögert
� bei verspäteter Zahlung der Jahresabrechnung
Verzugszinsen bei Jahresabrechnungen sind ab Fälligkeitsdatum der Beiträge ge-
schuldet (d.h. ab 1. Januar 2010).
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Lohnbescheinigung 2009

Bei eigenen EDV-Lohnbescheinigungen
Falls Sie für die Lohnverarbeitung ein Lohnprogramm
einsetzen, akzeptieren wir auch die von Ihrem Pro-
gramm erstellte „AHV-Jahresabrechnung“. Diese
muss, nebst den üblichen Angaben wie Name, Vor-
name und Lohnsumme, die Versichertennummer
enthalten.

� Versichertennummern überprüfen (damit keine
Umstimmigkeiten entstehen und Rückfragen
vermieden werden)

� Schriftgrösse mindestens 10–12 Punkte
� Nach jeder Buchung eine Leerzeile

(besser lesbar)
� Guter, deutlicher Druck (die Liste muss auf

Mikrofichen verfilmbar sein)

Sofern diese Punkte erfüllt werden, muss unsere Lohnbe-
scheinigung nicht mehr zusätzlich eingereicht werden.

Bitte nur Löhne auf der Lohnbescheinigung
aufführen, die im 2009 ausbezahlt worden
sind. Für Nachträge aus früheren Jahren
verlangen Sie bitte zusätzliche Formulare.

Auf der Lohnbescheinigung sind bereits die uns
bekannten Arbeitnehmenden mit der Versicherten-
nummer aufgeführt. Zusammen mit der Versicherten-
nummer werden zusätzlich das Geschlecht und das
Geburtsdatum des Mitarbeitenden ausgewiesen. Es
sind nur noch die beitragspflichtigen Lohnsummen
und die Beschäftigungsdauer einzusetzen. Ergänzen
Sie fehlende Arbeitnehmende sowie Aushilfen und
streichen Sie diejenigen, welche 2009 nicht mehr
beschäftigt wurden. Beachten Sie, dass die Ver-
sichertennummer oder das genaue Geburtsdatum
sowie das Geschlecht aufgeführt werden muss.
Arbeitnehmende im Rentenalter sind nur für die Löhne
AHV-beitragspflichtig, welche die Rentnerfreigrenze
von monatlich CHF 1400.– (bzw. CHF 16 800.– im
Jahr) übersteigen.

Absenzentschädigungen

(Rückseite Abrechnung)

Mitglieder der Verbände SMU und suissetec können
für bestimmte Absenzen Entschädigungen geltend
machen. Entschädigungsberechtigte Absenzen sind
auf diesem Formular aufgeführt.

� Absenzentschädigungen sind auf CHF 483.– pro
Tag limitiert und einzeln, mit Angabe des Grundes,
aufzuführen.

Abrechnung 2009

Die für die AHV/FAK/ALV/KK/MSV GE massgeben-
den Totallohnsummen sind – sofern sie mit uns
abgerechnet werden – in den einzelnen Rubriken, wie
nachfolgend aufgeführt, einzutragen:

AHV (Feld Nr. 1)
� Lohnsumme gemäss Lohnbescheinigung

ALV Arbeitslosenversicherung (Feld Nr. 2)
� Pflichtige Lohnsumme gemäss Total der Lohnbe-

scheinigung (nur Lohnsummen pro Arbeitnehmende
berücksichtigen bis maximal CHF 126 000.–).

FAK Familienausgleichskasse (Feld Nr. 3)
� Pflichtige Lohnsumme gemäss Total

der Lohnbescheinigung.

MSV GE Mutterschaftsversicherung
Kanton Genf (Feld Nr. 4)
� Lohnsumme der im Kanton Genf ansässigen Betrie-

be oder Filialen.

KK Krankenkasse (Feld Nr. 5+6)
� Lohnsumme und nur für Betriebe, welche bei

uns die Prämien abrechnen.
Wir benötigen das Total der Lohnsumme auf-
geteilt auf Männer und Frauen.

Absenzentschädigungen (Feld Nr. 7)
� Totalbetrag der Rückseite vom Formular «Abrech-

nung 2009».

BVG-Erfassungskontrolle

Sie finden auf der Abrechnung 2009 den Hinweis auf
die BVG-Erfassungskontrolle. Bereits bekannte Daten
haben wir angedruckt. Bitte ergänzen Sie unzu-
treffende oder fehlende Daten.
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Rentner:
nicht ALV- und
Krankenkassen-
pflichtig/Freibetrag
von CHF 1400.–/Mt.
oder
CHF 16 800.–/Jahr
berücksichtigen

Taggelder der
Kranken- und
Unfallversiche-
rung sind nicht bei-
tragspflichtig!

Personen unter
18 Jahren:
noch nicht AHV- und
ALV-pflichtig – aber
krankenkassen-
pflichtig
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Ifangstrasse 8, Postfach, 8952 Schlieren
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Betrifft: 1'248'509/101.000.00
Datum: 02.12.2009

AHV, PVP, KSM, Abs.Ent. ZH, FAK

Vertraulich
Firma Muster AG
Beispielstrasse 5
8952 Schlieren

Abrechnung 2009
Lohnsummen 2009

Lohnsumme AHV/IV/EO
(gemäss Lohnbescheinigung Rubrik 5) 1

Lohnsumme Arbeitslosenversicherung (ALV)
(gemäss Lohnbescheinigung Rubrik 6) 2

Lohnsumme Familienausgleichskasse (FAK) 3

Lohnsumme Mutterschaftsversicherung Genf (MSV GE)
(nur für Arbeitnehmende, welche im Kanton Genf beschäftigt werden) 4

Lohnsumme Krankenkasse PKG oder KSM (KK) Total Lohnsumme
Männer 5

(nur für Mitglieder, welche die Krankenkassenprämien bei
uns abrechnen)

Total Lohnsumme
Frauen 6

Absenzentschädigungen (gemäss Aufstellung auf der Rückseite, nur für
SMU- & suissetec-Mitglieder) 7

Ist das gesamte BVG-pflichtige Personal einer Vorsorgeeinrichtung gemäss BVG angeschlossen?
Die Ausgleichskassen sind verpflichtet, diese Kontrolle jährlich durchzuführen. Bitte korrigieren Sie, falls nötig, die vorgedruckten
Informationen.

� JA :
PV-PROMEA, 8952, Schlieren
_________________________________________
Name und Ort der aktuellen Vorsorgeeinrichtung

_________________________________________
Police-Nr.

� NEIN, weil (Mehrfachnennung möglich):

� kein BVG-pflichtiges Personal beschäftigt wird;

� die einzelnen Löhne unter dem Koordinationsbetrag von
CHF 20'520.00 / Jahr bzw. CHF 1'710.00 / Monat liegen;

� auf max. 3 Monate befristete Arbeitsverträge bestehen;

� die Arbeitnehmenden nur nebenberuflich tätig sind;

� es sich um Verwaltungsratshonorare handelt;

� die Arbeitnehmenden im Sinn der IV zu mindestens 70% invalid
sind;

� andere Gründe: _______________________________________

___________________________
Ort und Datum

___________________________
Stempel und Unterschrift

____________________________
Kontaktperson, Telefon-Nr.

Aus rechtlichen Gründen müssen wir nicht unterschriebene Formulare wieder zurücksenden.
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Absenzentschädigungen (nur für SMU- & suissetec-Mitglieder)

Name und Vorname des Bezügers Anzahl
Tage

Tages-
ansatz
CHF

Lohnausfall
Total CHF

Grund
Nr. *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Übertrag auf Abrechnung (Feld Nr. 7) Total CHF

Hier nicht aufzuführen sind Lohnausfälle während Krankheit, Mutterschaft, Unfall oder Militärdienst.

Grund Nr. * Gründe der Absenzen Anzahl Tage (max.)
1 Verheiratung des Arbeitnehmenden 3
2 Heirat eines Kindes des Arbeitnehmenden 1
3 Geburt eines Kindes 1
4 Todesfall (Ehegatte, Kind, Eltern) 3

5
6

Todesfall (Grosseltern, Schwiegereltern, Schwiegersohn oder
Schwiegertochter, Geschwister):
- in Hausgemeinschaft
- ausser Hausgemeinschaft

3
1

7 Orientierung RS / Ausmusterung 1
8 Wohnungswechsel (max. 1 x pro Jahr) 1
9 Krankenpflege (in Hausgemeinschaft) bis 3

Masoni Claudio
Graf Peter
Dubois Charles 

3
1
2

483.00 
238.15 
199.95 

1'449.00 
238.15 
399.90 

1
8
9

7

1

Ausgleichskasse PROMEA
Ifangstrasse 8
8952 Schlieren

Lohnbescheinigung für das Jahr 2009 Firma Muster AG
Beispielstrasse 5
8952 Schlieren

1'248'509/101.000.00 Blatt 1

Seitentotal

Schlusstotal

Versichertennummer Versichertenangaben (Name, Vorname / Geburtsdatum / Geschlecht) Beschäftigungsdauer (tt.mm) AHV-Lohn ALV-Lohn

1 2a

tt.mm.jj

2b

F/M

2c

vom

3

bis

4

(ohne Rappen)

5

(ohne Rappen)

6

ANTONINI,GIOVANNI756.8646.2494.64

756.7565.2167.36

756.2798.1867.79

756.3252.3851.22

756.4528.3245.81

756.3286.4247.36

756.4284.1268.29

756.2179.3473.18

756.2116.8458.36

756.6342.8971.12

756.9231.4689.71

756.4281.5744.31

BIERI,ALBERT (Rentner)

DUTOIT,MICHEL

GRAF,PETER

MASONI,CLAUDIO

MASONI-STETTLER,IDA

WYSS,FLORIAN (Austritt 31.12.08)

Dubois,Charles

Campiello,Leonardo (Aushilfe)

Bartelli,Moreno

Schwager,Thomas

Dutoit,Jean (ab Feb. 100% Unfall)

13.06.54

12.02.42

26.05.68

14.08.72

10.11.60

14.01.62

23.04.85

05.06.78

18.07.92

07.04.48

30.03.79

16.07.84

M

M

M

M

M

F

M

M

M

M

M

M

01.04 31.12

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.05

12.08

01.02

04.09

01.01

31.12

31.05

31.12

31.12

31.12

31.12

31.12

31.08

31.12

04.02

55'100.00 55'100.00

8'000.00

25'800.00

62'100.00

132'000.00

41'000.00

34'760.00

53'200.00

16'580.00

3'850.00

0.00

25'800.00

62'100.00

126'000.00

41'000.00

34'760.00

53'200.00

16'580.00

3'850.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Lohnbescheinigung 2009

Absenzentschädigungen

(Rückseite Abrechnung)

Abrechnung 2009

�
�

�

21

Formel für die Berechnung der Absenzentschädigung:

Im Stundenlohn:   Stundenlohn x 8,0 Stunden = Tagesentschädigung

Im Monatslohn:    Jahreslohnsumme (max. 126'000.--)
_____________________________________________

2086          x 8,0 Arbeitsstunden =  Tagesentschädigung
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Ansätze ab 1. Januar 2010

AHV-Beiträge 10,1 % (Abzug Arbeitnehmende 5,05 %)
ALV-Beiträge 2 % (Abzug Arbeitnehmende 1 %) bis CHF 126 000.–

Freibetrag AHV-Rentenbezüger: CHF 1400.– pro Monat (16 800.– pro Jahr)

AHV-beitragspflichtige Mitarbeitende ab Jahrgang 1992 (18 jährig)

Rentenalter: Frauen 64 (Jahrgang 1946), Männer 65 (Jahrgang 1945)

Rentenvorbezug: Kürzung 6,8 % pro Jahr (Vorbezug 2 Jahre möglich)

AHV-Rente (Skala 44): Minimum CHF 1140.–, Maximum CHF 2280.–
Plafonierung bei Ehepaaren: CHF 3420.–

Gut zu wissen . . .
Debit Direct (DD)

Es ist auch möglich, unsere Rechnungen via Lastschriftverfahren (LSV) der Schweizer Banken oder über Debit Direct
(DD) der Postfinance zu bezahlen. Das hat den Vorteil, dass Sie sich nie mehr um den Zahlungstermin kümmern
müssen und somit auch nie Verzugszinsen aufgrund verspäteter Zahlungen entstehen. Die dazu notwendigen For-
mulare können Sie über Telefon 044 738 53 53 oder e-mail info@promea.ch bestellen.

Partnerweb

Im geschützten Partnerweb, einer Internetlösung der Ausgleichskasse, können Sie Ihre Mitarbeitenden einfach und
mit wenig Zeitaufwand online anmelden oder deren Personalien ändern. Im Weiteren ist es möglich, die Jahresend-
meldungen entweder im ELM-Record oder als Lohnbescheinigung online vorzunehmen. Damit entfällt das Versenden
von Formularen und Listen an die PROMEA. Nebst einfacherer Verarbeitung profitieren Sie zusätzlich von re-
duzierten Verwaltungskostensätzen. Informationen zum Partnerweb wie auch andere Auskünfte finden Sie auf un-
serer Homepage www.promea.ch.
Falls Sie am Partnerweb interessiert sind, richten Sie bitte Ihre Anmeldung an Antonio Scarano
Telefon 044 738 53 53 oder via e-mail an support@promea.ch. Für allfällige Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.

Beiträge der Arbeitgebenden an die Kranken- und Unfallversicherung
sowie an Arzt-, Arznei-, Spital- oder Kurkosten -
Gehören solche Leistungen zum massgebenden Lohn?

Die Beiträge der Arbeitgebenden an die Kranken- und Unfallversicherer gehören nicht zum massgebenden Lohn,
falls die Arbeitgebenden die Prämien für ihre Arbeitnehmenden direkt an deren Kranken- und Unfallversicherer
bezahlen und alle Arbeitnehmenden gleich behandelt werden, also alle in den Genuss dieser Leistungen kommen.

Leistungen des Arbeitgebenden an Arzt-, Arznei-, Spital- oder Kurkosten gehören nicht zum massgebenden Lohn,
falls diese nicht durch die obligatorische Krankenpflegeversicherung gedeckt sind und alle Arbeitnehmenden gleich
behandelt werden.

Pauschalentschädigung für Berufskosten an Lernende im Kanton Waadt

Das neue Gesetz des Kantons Waadt über die berufliche Ausbildung, welches am 1. August 2009 in Kraft getreten
ist, hat eine neue Praxis eingeführt. Die Arbeitgebenden sind ab diesem Datum nicht mehr verpflichtet, sich an den
Krankenkassenprämien ihrer Lernenden (zu 50 %) zu beteiligen. Sie wurden jedoch verpflichtet ein Pauschalbetrag
von jährlich CHF 960.00 oder monatlich CHF 80.00 als Entschädigung für die beruflichen Unkosten zu zahlen.
Diese Änderung kann sich auf den massgebenden Lohn auswirken, denn diese Entschädigung für berufliche Un-
kosten gehört weder zum steuerpflichtigen noch zum AHV-pflichtigen Lohn.

Wir danken für die angenehme Zusammenarbeit und wünschen Ihnen und Ihren
Mitarbeitenden frohe Weihnachten und viel Erfolg im kommenden Jahr.
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